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Grundsätze zur Bewegungsjagd

Mit dem Oktober beginnt die Zeit der Treib- und Drückjagden. Dazu erarbeiteten Vertreter des BJV, wie Schwarzwild-
experte Ernst Hahn und Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Reddemann, und der Bayerischen Staatsforstverwaltung 
im November 2002 in Rieden in der Oberpfalz die folgenden Grundsätze. Sie sollen jedem Jagdleiter als Richtlinien 
für die Vorbereitung und Durchführung einer erfolgreichen Jagd dienen. Auch das Unternehmen Bayerische Staats-
forsten (BaySF) bekennt sich zu den hier dargelegten Verhaltensweisen. 
 

Im Sinne von Sicherheit, Tierschutz und Waidgerechtigkeit 

1. Ziele der Bewegungsjagd  
•  Bewegungsjagden sind eine 

wirkungsvolle Jagdmethode
 •   zur Anpassung von Wild-

beständen an ihren Le-
bensraum 

  •  zur Steuerung der Raum-
nutzung von Wildbe-
ständen

  •  zur Herstellung und Er-
haltung wildbiologisch 
richtiger Sozialstruktu-
ren und Lebensmöglich-
keiten

  •  zur Vermeidung des 
Jagddruckes und der 
Wildschäden.

•  Bewegungsjagden tragen in 
besonderer Weise den ver-
änderten Waldstrukturen  
Rechnung und bieten eine 
gute Möglichkeit, durch ge-
meinsames Jagen Jagdkul-
tur zu leben.

•  Bewegungsjagden sind Teil 
eines Jagdkonzepts, das die 
örtlichen Verhältnisse sowie 
die Interessen von Grundei-
gentümern und Öffentlich-
keit berücksichtigt.

•  Der Erfolg der Jagd soll sich 
messen an der Höhe und 
der Zusammensetzung der 
Strecke.

•  Langfristig soll die Bewe-
gungsjagd eine ausgewoge-
ne Sozialstruktur der Wild-
bestände und die Rückkehr 
zu artgerechtem Verhalten 
fördern und die Wildschä-
den senken.

2. Konfl iktvermeidung und  
  Organisation 
•  Die Planung und Organisa-

tion der Bewegungsjagd 
muss so ausgerichtet sein, 
dass nach allem Ermessen 
ein Überjagen der Hunde in 
benachbarte Reviere ausge-
schlossen werden kann.

•  Wird im Bereich von Re-
viergrenzen mit Hunden 

gejagt, sind Reviernachbarn 
zu verständigen. Die klein-
räumige Jagd ausschließlich 
auf Schwarzwild ist keine 
Bewegungsjagd in diesem 
Sinne.

•  Bewegungsjagden sollen ab 
Oktober und nicht nach Jah-
resende sowie nicht bei 
hoher Schneelage und/oder 
Harsch stattfi nden.

•  Bewegungsjagden müssen 
rechtzeitig vor Dunkelheit 
beendet werden.

•  Die Freigabe von Wild und 
die Kontrolle der Strecke 
durch den Jagdleiter muss 
die Sozialstruktur des Wil-
des und die Erfordernisse 
des Tierschutzes berück-
sichtigen.

3. Hunde
•  Grundsätzlich alle Jagdhun-

de, die
  •   gegenüber Mensch und 

Artgenossen verträglich 
sind 

  •   spurlaut bzw. fährtenlaut 
jagen

  •  wesensfest sind
  •   wildscharf sind und nicht 

anschneiden
  •  einen ausgeprägten Orien-

tierungssinn haben 
 können auf Bewegungsjag-
 den eingesetzt werden.
•  Art und Anzahl der einge-

setzten Hunde richtet sich 
nach den wild- und revier-
spezifi schen Verhältnissen.

•  Es sollen nur erfahrene und 
eingejagte Hunde eingesetzt 
werden, die während des 
Treibens einzeln jagen. 
Meuten, die gesundes Wild 
fangen, werden nicht einge- 
setzt.

•  Für Kontroll- und Nachsu-
chen müssen ausreichend 
viele qualifi zierte Nachsu-
chengespanne bereitstehen.

•  Nachsuchen und damit ver-

bundene Maßnahmen sind 
nur von den von der Jagdlei-
tung beauftragten Personen 
durchzuführen. 

•  Zur Planung des Hundeein-
satzes gehören auch Vorkeh-
rungen zu deren Sicherheit, 
tierärztliche Versorgung und 
die Versicherung der Hunde.

•  Es sollen nur erfahrene, 
orts- oder kartenkundige 
Treiber und Hundeführer 
nach Maßgabe der Vorschrif-
ten für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz (VSG) ein-
gesetzt werden.

4. Tierschutz
•  Bei der Schussabgabe sind 

Gesichtspunkte des Tier-
schutzes und der Wildbret-
hygiene zu beachten. 

• Bewegtes Wild stellt hohe 
 Anforderungen an die 
 Schießfertigkeit der Jäger, 
 daher sind Schüsse zu un-
 terlassen, die keine hinrei-
 chende Treffsicherheit er-
 warten lassen.
•  Ziel ist die Erhaltung der 

Sozialstruktur.
•  Abhängige Jungtiere sind vor 

dem Muttertier zu erlegen 
(z. B. beim Rotwild ist das 
Kalb während der ganzen 
Jagdzeit abhängig).

• Keine Hetzjagd (§19 BJG)!

5. Wildbrethygiene
•  Schlechte Schüsse führen 

zur Entwertung des Wild-
brets.

•  Fachgerechtes und rechtzei-
tiges Aufbrechen, vor-
schriftsmäßiges Auskühlen, 
Transportieren und Lagern 
sind sicherzustellen.

6. Sicherheitskonzept
•  Die Sicherheit hat bei der 

Planung, Organisation und 
Durchführung oberste Prio-
rität! Dem Jagdleiter fällt 

hierbei die zentrale Verant-
wortung zu. 

•  Bei Auswahl und Abgren-
zung des Jagdgebietes
ist jede erkennbare Gefähr-
dung Dritter auszuschlie-
ßen (Straßen, Siedlungen).

•  Vorbeugende Maßnahmen 
einer Rettungskette sind 
einzuplanen (Arzt, Tierarzt)

•  Bei der Auswahl der Schüt-
zenstände ist die UVV Jagd 
zu berücksichtigen. 

•  Auswahl der Schützen (Aus-
bildung, Training, Verant-
wortungsbewusstsein)

•  Sicherheitsbelehrung 
(Stand, Beginn und Ende 
der Jagd, Gefahrenbereich, 
Ahndung von Verstößen)

•  Sicherheitsrelevante Aus-
rüstung und Maßnahmen 
(Warnweste, Hutband, 
Halsband, Straßensperrun-
gen, moderne Kommunika-
tionsmittel)

•  Kontrolle des Sicherheits-
konzeptes

7. Schießfertigkeit
•  Hohe Schießfertigkeit ist 

die Voraussetzung für die 
verantwortungsvolle Jagd, 
unter Achtung des Tieres 
als Mitgeschöpf.

•  Hierfür ist diszipliniertes 
Schießen und Sicherheit 
beim Ansprechen erforder-
lich. Diese geforderten Ei-
genschaften sind durch 
Aus- und ständige Fortbil-
dung bzw. Training eigen-
verantwortlich zu gewähr-
leisten.

•  Der Jagdleiter sollte durch 
entsprechende Vor- und 
Nachbereitung auf die 
Schießfertigkeit und Diszi-
plin der Teilnehmer Ein-
fl uss nehmen.

● Dokument auch im Inter-
net abrufbar unter www.jagd-
bayern.de, „Praxis der Jagd“


